
     

   

       

       

             

                       

                         

                             

                     

                     

             

           

 

               

                     

                       

                       

               

             

                         

               

                   

                 

                       

               

Verwaltungsgerichtshof
 

Zl. Ra 2014/16/00146 

I M N A M E N D E R R E P U B L I K ! 

Der Verwaltungsgerichtshof hat durch den Vorsitzenden Senatspräsident 

Dr. Zorn und die Hofräte Dr. Mairinger und Dr. Thoma, die Hofrätin 

Mag. Dr. Zehetner und den Hofrat Mag. Straßegger als Richter, im Beisein der 

Schriftführerin Mag. Baumann, über die Revision der J M A D in M, vertreten durch 

Mag. Hannes Huber und Dr. Georg Lugert, Rechtsanwälte in 3390 Melk, 

Bahnhofstraße 3, gegen das Erkenntnis des Bundesfinanzgerichts vom 20. Mai 2014, 

Zl. RV/7101759/2014, betreffend Familienbeihilfe, zu Recht erkannt: 

Die Revision wird als unbegründet abgewiesen. 

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e : 

Mit dem angefochtenen Erkenntnis wies das Bundesfinanzgericht im 

Instanzenzug den Antrag der Revisionswerberin vom 11. März 2013 auf Gewährung 

der Familienbeihilfe und der erhöhten Familienbeihilfe ab März 2008 für ihren 1984 

geborenen Sohn ab. Begründend führte es aus, dass der Sohn der Revisionswerberin 

als subsidiär Schutzberechtigter Leistungen aus der Grundversorgung (als 

Mietzuschuss, Geldleistungen für Verpflegung und Bekleidung sowie 

Krankenversicherung) beziehe, was gemäß § 3 Abs. 4 FLAG, der auch auf die 

anspruchsvermittelnde Person anzuwenden sei, der Gewährung von Familienbeihilfe 

entgegenstehe. Den Ausspruch über die Unzulässigkeit der Revision begründete das 

Bundesfinanzgericht damit, dass der Verwaltungsgerichtshof zur Rechtsfrage, ob ein 

Anspruch auf Familienbeihilfe gemäß § 3 Abs. 4 FLAG bestehe, wenn Leistungen 

aus der Grundversorgung bezogen werden, bereits abgesprochen habe. 

(25. Februar 2016)
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Dagegen richtet sich die vorliegende Revision, in welcher sich die 

Revisionswerberin im Recht auf Zuerkennung der Familienbeihilfe sowie der 

erhöhten Familienbeihilfe verletzt erachtet. 

Der Verwaltungsgerichtshof hat erwogen: 

Gemäß § 2 Abs. 1 des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967 (FLAG) haben 

Personen, die im Bundesgebiet einen Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt 

haben, unter näher geregelten Voraussetzungen Anspruch auf Familienbeihilfe für 

Kinder. 

§ 3 Abs. 1 und 4 FLAG (Abs. 1 idF BGBl. I Nr. 35/2014 und Abs. 4 idF 

BGBl. I Nr. 168/2006) lauten: 

„§ 3. (1) Personen, die nicht österreichische Staatsbürger sind, haben nur 
dann Anspruch auf Familienbeihilfe, wenn sie sich nach §§ 8 und 9 des 
Niederlassungs und Aufenthaltsgesetzes (NAG), BGBl. I Nr. 100/2005, oder nach 
§ 54 des Asylgesetzes 2005 (AsylG 2005), BGBl. I Nr. 100/2005 idF 
BGBl. I Nr. 87/2012, rechtmäßig in Österreich aufhalten. 

... 

(4) Abweichend von Abs. 1 haben Personen, denen der Status des subsidiär 
Schutzberechtigten nach dem Asylgesetz 2005 zuerkannt wurde, Anspruch auf 
Familienbeihilfe, sofern sie keine Leistungen aus der Grundversorgung erhalten und 
unselbständig oder selbständig erwerbstätig sind. Anspruch besteht auch für Kinder, 
denen der Status des subsidiär Schutzberechtigten nach dem Asylgesetz 2005 
zuerkannt wurde.“ 

Die Materialien (62/A XXIII. GP) zu der zuletzt genannten Bestimmung 

lauten auszugsweise: 

„Weiters soll künftig auch für Personen, denen der Status des subsidiär 
Schutzberechtigten zuerkannt wurde, ein Anspruch auf Familienbeihilfe und 
Kinderbetreuungsgeld eingeräumt werden, sofern diese auf Grund ihrer 
Hilfsbedürftigkeit nicht bereits Leistungen im Rahmen der Grundversorgung nach 
Maßgabe der Grundversorgungsvereinbarung nach Art. 15a BVG zwischen dem 
Bund und den Ländern erhalten und durch eigene Erwerbstätigkeit zu ihrem 
Lebensunterhalt beitragen.“ 

Gegen ein Erkenntnis des Bundesfinanzgerichtes ist gemäß Art. 133 

Abs. 4 BVG die Revision zulässig, wenn sie von der Lösung einer Rechtsfrage 
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abhängt, der grundsätzliche Bedeutung zukommt, insbesondere weil das Erkenntnis 

von der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes abweicht, eine solche 

Rechtsprechung fehlt oder die zu lösende Rechtsfrage in der bisherigen 

Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes nicht einheitlich beantwortet wird. 

Das Bundesfinanzgericht hat gemäß § 25a Abs. 1 VwGG im Spruch seines 

Erkenntnisses auszusprechen, ob die Revision gemäß Art. 133 Abs. 4 BVG zulässig 

ist. Der Ausspruch ist kurz zu begründen. 

Der Verwaltungsgerichtshof ist gemäß § 34 Abs. 1a VwGG bei der 

Beurteilung der Zulässigkeit der Revision gemäß Art. 133 Abs. 4 BVG an den 

Ausspruch des Bundesfinanzgerichtes gemäß § 25a Abs. 1 leg. cit. nicht gebunden. 

Die Zulässigkeit einer außerordentlichen Revision hat der Verwaltungsgerichtshof 

im Rahmen der dafür in der Revision vorgebrachten Gründe (§ 28 Abs. 3 leg. cit.) zu 

überprüfen. 

Die Revisionswerberin begründet die Zulässigkeit ihrer Revision damit, es 

komme zur Frage, ob Familienbeihilfe für volljährige behinderte Kinder zustehe, 

(allein) auf die bei der Antragstellerin vorliegenden Voraussetzungen an, und dass zu 

einem ähnlich gelagerten Sachverhalt bis dato keine einheitliche Judikatur des 

Verwaltungsgerichtshofes vorliege. 

Die außerordentliche Revision ist zulässig. 

Eine ausdrückliche Rechtsprechung zu der von Revisionswerberin 

aufgeworfenen Frage besteht  soweit ersichtlich  nicht. Lediglich implizit hat der 

Verwaltungsgerichtshof diese Frage im Erkenntnis vom 29. April 2013, 

2011/16/0173, verneint. 

Die Revision ist jedoch nicht berechtigt. 

In dem soeben erwähnten Erkenntnis sprach der Verwaltungsgerichtshof 

 aufbauend auf seine bisherige Rechtsprechung zu Fällen der Leistung des 

Grundwehrdienstes und des Zivildienstes in den hg. Erkenntnissen vom 

21. September 2006, 2004/15/0103, und vom 29. September 2010, 2007/13/0120 
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für ein die Strafhaft verbüßendes Kind aus, dass in Konstellationen, bei denen 

typischer Unterhalt der Kinder durch die öffentliche Hand gedeckt ist, kein Anspruch 

auf Familienbeihilfe besteht. Dabei wurde auf die Wertungsentscheidung des § 3 

Abs. 4 FLAG Bezug genommen, wonach der Anspruch auf Familienbeihilfe von 

Personen, denen der Status des subsidiär Schutzberechtigten nach dem 

Asylgesetz 2005 zuerkannt wurde, voraussetzt, dass sie keine Leistungen aus der 

Grundversorgung erhalten. Es wurde darauf hingewiesen, dass darin der Gesetzgeber 

ausgedrückt hat, dass die Deckung der typischen Unterhaltsansprüche durch die 

öffentliche Hand den Anspruch auf Familienbeihilfe ausschließt. Damit kam der 

Verwaltungsgerichtshof zum Ergebnis, dass in teleologischer Reduktion des § 2 

Abs. 1 lit a und b FLAG bei den genannten Sachverhaltsgestaltungen kein Anspruch 

auf Familienbeihilfe gegeben ist. 

Die Revisionswerberin stützt sich darauf, dass in ihrer Person alle 

Voraussetzungen für den Anspruch auf Familienbeihilfe gegeben seien und dass ihr 

Sohn die Voraussetzung des § 3 Abs. 4 zweiter Satz FLAG erfülle. 

Dazu ist klarzustellen, dass der Anspruch auf Familienbeihilfe einerseits 

verlangt, dass die Person des Anspruchsberechtigten die im 

Familienlastenausgleichsgesetz (FLAG) gestellten Voraussetzungen  soweit nicht 

unionsrechtlich verdrängt  erfüllt (z.B. den Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt 

im Bundesgebiet  § 2 Abs. 1 FLAG, die Haushaltszugehörigkeit oder die 

überwiegende Tragung der Unterhaltskosten  § 2 Abs. 2 FLAG, den Mittelpunkt der 

Lebensinteressen im Bundesgebiet  § 2 Abs. 8 FLAG, für Personen, die nicht 

österreichische Staatsbürger sind, eine näher festgelegte Aufenthaltsberechtigung 

§ 3 Abs. 1 und Abs. 3 erster Satz und Abs. 4 erster Satz FLAG). 

Zudem muss aber auch das Kind, für welches ein Anspruch auf 

Familienbeihilfe geltend gemacht wird, die für dieses im FLAG gestellten 

Voraussetzungen  soweit nicht unionsrechtlich verdrängt  erfüllen (z.B. bei 

Volljährigen die Voraussetzungen des § 2 Abs. 1 lit. b bis 1 FLAG, bei Kindern, die 

nicht österreichische Staatsbürger sind, eine näher festgelegte 
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Aufenthaltsberechtigung  § 3 Abs. 2, Abs. 3 zweiter Satz und eben  wie im 

Revisionsfall  Abs. 4 zweiter Satz FLAG). 

Der Verwaltungsgerichtshof hat in seinem erwähnten Erkenntnis vom 

29. April 2013, auf dessen Gründe gemäß § 43 Abs. 2 zweiter Satz VwGG verwiesen 

wird, in teleologischer Reduktion der Bestimmung des § 2 Abs. 1 lit. a FLAG über 

die Voraussetzung für den Anspruch für ein Kind den Anspruch auf Familienbeihilfe 

verneint, wenn die Deckung der typischen Unterhaltsansprüche für das Kind durch 

die öffentliche Hand gedeckt wird. Dies ist auch auf den Sohn der Revisionswerberin 

anzuwenden, der zwar die Voraussetzung der Aufenthaltsberechtigung des § 3 Abs. 4 

zweiter Satz FLAG erfüllt, jedoch nach den unstrittigen Feststellungen des 

Bundesfinanzgerichtes selbst Leistungen aus der Grundversorgung (also 

Mietzinszuschuss, Geldleistungen für Verpflegung und Bekleidung sowie 

Krankenversicherung) bezieht (zum Umfang der Leistungen aus der 

Grundversorgung vgl. auch das hg. Erkenntnis vom 29. September 2011, 

2011/16/0065, VwSlg 8.668/F) und dessen typischer Unterhalt in den wesentlichen 

Lebensbereichen der Unterbringung, Verpflegung, Bekleidung und 

Krankenversicherung somit durch die öffentliche Hand gedeckt wird. 

Der Revisionswerberin steht sohin in teleologischer Reduktion des § 3 Abs. 4 

zweiter Satz FLAG kein Anspruch auf Familienbeihilfe zu. 

Da die vorliegende Revision schon von ihrem Inhalt erkennen ließ, dass die 

behauptete Rechtswidrigkeit nicht vorliegt, war sie ohne weiteres Verfahren in 

nichtöffentlicher Sitzung gemäß § 35 Abs. 1 VwGG als unbegründet abzuweisen. 

W i e n , am 25. Februar 2016 


